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Wenn grau ist, was grün heisst
Kantonwill nichtswissen von unterschrittenerGrünflächenziffer bei der Steinengasse-Überbauung inObergösgen.

Noël Binetti

Für ihnseidieganzeAngelegen-
heit jetzt abgeschlossen. Was
bleibe, sei die Enttäuschung.
Enttäuschung darüber, wie Ge-
meinde und Kanton als bewilli-
gungsgebendeBehördenversagt
hätten. VergangenenHerbst hat
Hans Gerber, der seinen richti-
genNamen nicht in der Zeitung
lesenmöchte,beimKantoneine
Aufsichtsbeschwerde einge-
reicht (wir berichteten). Gegen-
standseinerKlagewarunteran-
derem die seiner Ansicht nach
unterschritteneGrünflächenzif-
fer der Steinengasse-Überbau-
ung–unddassbeiBauabnahmen
grosse Bauherrschaften gleich
behandeltwerdenwie kleine.

Die Seniorenresidenz Oase
und 13 Mehrfamilienhäuser
bilden seit Ende 2019 ein En-
semble fürWohnzwecke.Sie tun
das ineinemArchitekturstil,wie
er heute mancherorts in der
Schweiz angewandt wird: sym-
metrisch, einheitlich, gerade
Fluchten. Auch andere kleine
Mängel will Gerber festgestellt
haben, als die Siedlung fertig
warunderdasErgebnismit den
einst bewilligten Plänen ver-
glich. «Doch das ist nebensäch-
lich. In erster Linie stört mich
das fehlendeGrün.»

Kantonerkenntkeine
erheblichenMängel
Ziemlich genau ein halbes Jahr
warteteGerberaufAntwortvom
Kanton. Im nun vorliegenden
dreiseitigen Antwortschreiben
desSolothurnerBau-und Justiz-
departements heisst es ab-
schliessend: «InAnbetracht der
Sachlage rechtfertigen sich der-
zeit keine weiteren Abklärun-
gen.AusdenAktengehenkeine
grobenVerfehlungenderVorin-
stanz hervor, weshalb der Auf-
sichtsbeschwerde keine Folge
gegebenwird.»

Als Anwohner steht Gerber
dazu, dass er von Beginn an
gegendasBauprojektwar,«weil
dieseÜberbauungnichtzuunse-
rem ländlich strukturierten
Dorfkern passt», sagt er bei
einemBesuch.Undweiter führt
er aus: «Zudem wäre eine Be-
bauung mit mehr Fantasie und
gestalterischer Qualität wün-

schenswert gewesen. Leider ist
das fürdieseneinmalig schönen
und zentral gelegenen Standort
in unseremDorf vorbei.»

Auch habe er während der
AuflagedesGestaltungsplansmit
seiner Einsprache verlangt, dass
die Gebäude mindestens nach
Minergie-Standarderrichtetund
mitWärmepumpenbeheiztwer-
den. DieGemeinde hat das aber
abgewiesen. «Installiert wurden

schliesslich Gasheizungen, das
wardasGünstigste»,sagtGerber.

Notabene habe der Kanton
imselben Jahr Subventionen für
jene ausgesprochen, die Gas-
und Ölheizungen in ihren Häu-
sernmitökologischerenTechno-
logien ersetzten.Gerber: «Leid-
tragende sind, neben der
Umwelt, beidenaktuell steigen-
denRohstoffpreisennundieBe-
wohnenden, und nicht die spe-

kulierendeBauherrschaft.»Aber
zurück zur Grünflächenziffer.

VereinzelteBäumchen
auf leerenPlätzen
Auch wenn Gerber etwas resig-
niert wirkt; er wehrte sich nicht
einfach aus Prinzip gegen die
neue Siedlung. Ihm sei an einer
korrektenBauabnahmegelegen.
Unddaran,dassdiezuständigen
Behörden die bewilligten Pläne
auch einfordern und durchset-
zenwürden.SeinerAnsichtnach
wurde das versäumt.

Bei einem Rundgang mag
Gerber die Überbauung noch
etwas trostloser erscheinen als
sonst: GrauerHimmel und ein-
setzenderRegenerzeugengera-
de kein Bild von Üppigkeit und
Leben. Gerber will zeigen, wie
sich Spiel- und Dorfplatz der
Siedlung präsentieren. Zumin-
destwerdendiese rechteckigen
Flächen, die teilweise mit «si-
ckerfähigem» Teer oder als ge-
presste Kiesflächen gestaltet
sind, auf den Projektplänen so
bezeichnet. Und tatsächlich:
Wer sich in seiner Kindheit auf

Wiesen tollte oder sich gele-
gentlich hinter einer Scheune
dem elterlichen Blick entzog,
kann sich hier ausgestellt füh-
len. JederQuadratmeter ist ein-
sehbar und leer. Vereinzelt steht
eine einsame Sitzbank, Beton-
elemente markieren die Gren-
zen der Parzellen. In einer Ver-
kaufsbroschüre aus der Pla-
nungszeit werden diese als
Heckendargestellt.Dochplötz-
lich, als Gerber um zwei Ecken
geht, klingt seine Stimme er-
staunt: «Diese Baumsträucher
habe ich zuvor noch nie gese-
hen», meint er anerkennend.
«Vielleicht wurden diese ge-
pflanzt, nachdem ich die Auf-
sichtsbeschwerde eingereicht
hatte», rätselt er.

Nach seinen Worten will
Gerberdie Sachenun ruhen las-
sen.Viel anderesbleibt ihmauch
nicht übrig: Gegen die Antwort
vomKantonkannkeineEinspra-
che erhoben werden. Wer aber
nicht ruht, ist die Natur. Wenn
Wetter und Zeit ihre Wirkung
tun,dürftedieÜberbauungder-
einst etwas grünerwirken.

Kommentar

Von Neusprech
im Baugesetz
Erzeugnisse derWerbebran-
che liefern selten Authenti-
sches: Der Salat im Burger ist
für immer welker als auf dem
Plakat. Die angesteuerte
Feriendestination hat ehermit
Tristesse statt mit abgeschie-
dener Romantik, wie vom
Katalog suggeriert, zu tun.
Und auch die Zähnewerden
nie wieder so weiss, wie es der
Spot im letztenWerbeblock
vor Filmende verspricht.
Immerhin besteht hier die
Option, nicht zu kaufen.

Was aber, wenn sich dieser
Neusprech in der Behörden-
sprache einnistet?Was nützt
ein Gesetzesartikel, wenn
er Grün sagt, aber Graumeint?
Sind die Vorgaben und Regeln
rund umdas Baurecht für die
geschrieben, die in denHäu-
sern leben? Um sie vor nach-
teiligen Ergebnissen zu schüt-
zen? Um ästhetische Fehlgriffe
zu vermeiden und das Ge-
samtbild, das eine Siedlung,
einQuartier oder ein ganzes
Dorf nach aussen trägt, zu
bewahren?

Oder dient ein verklausuliertes
und für Laien kaumnachvoll-
ziehbares Baugesetz vor allem
dazu, projekttreibenden
Kräften Vorschub zu leisten?
Investorinnen und Spekulan-
ten lobbyieren vor Projektbe-
ginn immer reichlich: Blaues
wird vomHimmel verspro-
chen oder – wie im Fall der
Steinengasse-Überbauung in
Obergösgen – das Grüne.

Beim Spatenstich, schaufelnd
und Reden schwingend,
versprüht die eingeladene
Prominenz nochOptimismus
und eine schöne Zukunft.
Wenn diese aber ausbleibt,
sind es Anwohner und Bewoh-
nerinnen, die sichmit der
Realität arrangierenmüssen.
Wie kann es sein, dass eine
geteerte Fläche zur Grünziffer
gerechnet wird, wenn ihr «eine
Erholungsfunktion zu-
kommt»?Wer entscheidet,
was der Erholung dient?

ImBaubewilligungsverfahren
ist es Aufgabe der Behörden,
die Bevölkerung vor einem
Spagat zwischen Verkaufs-
broschüre und Endergebnis
zu schützen. Irreführende
Begriffe haben imGesetz
nichts verloren. Denn Ein-
sprachemacht nur rechtzeitig,
wer vorher weiss, was gebaut
wird. Und imGegensatz zum
Restaurantbesuch oder zur
TV-Werbung kann hier nicht
auf den Kauf verzichtet wer-
den. Oder anders gesagt:
Die Realität ist nicht wegzapp-
bar.

Noël Binetti
noel.binetti@chmedia.ch

«Begriff der Grünflächenziffer ist irreführend»
Kanton findet imVerfahren keineMängel und verweist auf Einsprachemöglichkeiten imBaueingabeverfahren.

Noël Binetti

Immerhin lässtderKanton insei-
ner Antwort die Interpretation
zu, dass es zu kleineren Verfeh-
lungen kam. Simon Willi, Jurist
beimRechtsdienstdesBau-und
Justizdepartements,hat sichmit
der Aufsichtsbeschwerde Ger-
bers auseinandergesetzt. Auf
Anfrage erklärt er am Telefon:
«Das Einzige, was aus unserer
Sichtnicht ganzgemässBauein-
gaben ausgeführt wurde, sind
bestimmteVerglasungenanBal-
konen.» Diese wurden im Zuge
der Schlusskontrolle bewilligt.

Eigentlich müsste dafür nach-
träglicheinBaubewilligungsver-
fahrenangestrebtwerden.«Das
haben wir nun angeregt», sagt
Willi.Balkonedürfenabermehr
als zur Hälfte durch Abschlüsse
umgrenzt sein, ohne anrechen-
barzuwerden:«Darumistdavon
auszugehen,dassauchdieseVer-
glasungenbewilligtwerden.»

ZuGerbersAnliegenbezüg-
lich Grünflächenziffer erklärt
Willi: «Oft besteht die Erwar-
tung, dass zu ihr angerechnete
Flächen tatsächlich grün sind.
Doch der Begriff Grünflächen-
ziffer ist inderTat etwas irrefüh-

rend. Denn auch sickerfähige
Gehwege aus porösem Teer
oder gepresstem Kies können
mitgezähltwerden,wenn ihnen
eine Erholungsfunktion zu-
kommt. Kriterium ist, dass Re-
gen,der auf solcheFlächen fällt,
versickern kann.»

Nicht«vollumfänglich»
mitUnterlagenbedient
Eine Besichtigung vor Ort habe
imRahmenderBeurteilungzwar
nicht stattgefunden, «aber die
eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen reichten für
eineBeurteilungaus»,versichert

Willi.Dennochräumterein,dass
die Rekonstruktion nicht ganz
einfach war: «Wir wurden nicht
vollumfänglich mit Unterlagen
bedient,wiees sonstüblich ist.»

Als Grund dafür gibt Willi
mehrereWechselderZuständig-
keiten auf Seiten der örtlichen
Baubehördenan.Willi erwähnt,
dassmehrereAbnahmenerfolgt
seien. «Aus den Dokumenten
geht auch hervor, dass die Ge-
meinde eine Rüge ausgespro-
chen und die Pflanzung einiger
Bäume nachträglich verfügt
hat.» Der Kanton habe sich im
Rahmen einer solchen Be-

schwerde grundsätzlichmit Ab-
läufenundRechtsfragenausein-
anderzusetzen. Hier seien im
vorliegenden Fall aber keine
Mängel ersichtlich. InBezugauf
die Anliegen Gerbers sagtWilli:
«Auchwennwir zueinemande-
renErgebnis gekommenwären,
wir hätten nicht bereits ausge-
führte Arbeiten beanstanden
können,wenndiese gemässBe-
willigung erstellt wurden.»Und
er verweist auf das vorangegan-
gene ordentliche Baubewilli-
gungsverfahren:«KritikundEin-
sprachen hätten in dieser Phase
eingebrachtwerdenmüssen.»

Wenn «sickerfähig» und «mit Erholungsfunktion»: Auch geteerte Wege und Kiesflächen können Grünflächenziffer sein. Bilder: Bruno Kissling

«Dorf»- und «Spielplatz» sind nicht nur auf dem Plan grau.


